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s äato der Publikation dieses entweder zu

Protokoll zu geben , oder schriftlich vorzutra¬

gen , damit die Aemter demnächst der sich we¬

nigstens an jedem Kreis - Orte einstndenden

Commission alles mittheilen können.

17 ) Regierungs - Bekanntmachung

vom 17 . April pudll  29 . ej.  1819.

Da sich die Mcnschenblattern in der Nach - Vorschrift«?
. wegen der

barschaft unsers Landes hre und da gezeiget Schutzb'.arrern-
haben sollen , so machet die Regierung solches , Impfung und

mit der allgemeinen Aufforderung zur onge - A^ ^ ^ ^
säumten Vaccination , hiemit bekannt . durchMenschen.-

Um aber den regelmäßigen Fortgang der ^^ " ^ " '

Schußblattern - Impfung zu sichern , wird

Nachfolgendes vorgeschrieben:
1) Es sollen die Aemter ohne Verzug durch

die Bauervögte ihrer Districte genaue

Verzeichnisse von den kn den einzelnen

Büuerschaften jetzt befindlichen Perso¬

nen aufnehmen lassen , welche die Mens

schenblattern noch nicht gehabt haben,

auch noch nicht vaccinirt sind.

Diese Listen sollen in der Folge alle

halbe Jahre , in der ersten Hälfte des

Monats März und des Monats Okto¬

ber ausgenommen werden und zugleich

die Namen der im Laufe des Semesters

gebornen Kinder mit enthalten.
D 2
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Die Bauervögte überliefern die von
ihnen sorgfältig  aufgenommenen Ver¬
zeichnisse an die Kirchspielsvögte , welche
solche an das Amt abgeben . Dieses
fertiget solche sodann dem Physicus sei¬
nes Kreises zu.

2 ) Die Kreis - Physi 'ci besorgen nun ent¬
weder selbst , oder durch die in den ihnen
anvertraueten Mcdicinal - Bezirken woh¬
nenden approbirten Aerzte oder die con-
cessionirten und von ihnen dazu für qua-
listcirt erachteten Wundärzte die Im¬
pfung aller auf den gedachten ihnen zu¬
gestellten fisten bemerkten Individuen,
füllen die vier letzten Columnen auf der
Original - fiste aus , und remittiren die¬
selben , vor Ablauf des Semesters , an
die resp . Aemter ihres Bezirks.

Die darin als nicht geimpft vermerkt
bleibenden Individuen sind in der im näch¬
sten halben Jahre dem Kreis - Physicus
zuzufertigenden fiste wieder und zwar zu¬
erst aufzuführen.

2 ) Die Kreis - Physici und sämmtliche von
denselben mit der Impfung beauftragte
Aerzte und Wundärzte der resp . Medi-
cinal - Bezirke sind verpflichtet , sich in
die Gemeinden zu begeben und zu im¬
pfen.



Sie können , nach vorher vom Amte
deshalb erlassener Bekanntmachung in
den Kirchen , die Kinder aus den einzel¬
nen Ortschaften und Districten , bei einer
nicht über eine halbe Stunde betragen¬
den Entfernung , bei guter Witterung,
zu bestimmten Zeiten an einem  Ort zu¬
sammen kommen lassen.

4 ) Das Zmpfgeschäft ist der Aufsicht der
resp . Kreis - Physici anvertrauet . Die
sämmtlichen approbirten Aerzte undqua-
lisicirten Wundärzte sind daher schuldig,
über die von ihnen vorgenommenen Im¬
pfungen ein besonderes Journal in fort¬
gehender Nummer - Folge zu führen und
den resp . Kreis -Physicis ihres Districts
einen Ertract daraus vierteljährig einzu¬
schicken. Den von den Kreis - Physicis
für nicht qualisicirt erachteten Wundärz¬
ten und sonstigen mit der Erlaubniß zur
ärztlichen Praris nicht versehenen Per¬
sonen ist das Impfen ganz untersagt.

Z) Jeder Geimpfte erhält ein gedrucktes
Aeugniß über die an ihm gescheheneSchuß-
Llattern - Impfung , wovon das Schema
hier deigefägt ist.

Die Kreis - Physici sollen Blankets
dieser Zeugnisse zugefcrtiget erhalten.
Die von den andern Aerzten und resp.
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Wundärzten ausgestellten Zeugnisse wer¬
den von den Kreis - Physicis legalisier.
Da auf die Ucchtheit der Pocken vor¬
zügliche Aufmerksamkeit zu richten ist,
so hat jeder Arzt die von ihm geimpften
Individuen zwischen dem / tcn und csten
Jage nach der Impfung genau zu unter¬
suchen , um sich von dem regelmäßigen
Verlaufe derselben zu überzeugen . Kein
Arzt darf den Impfschein ausstellen,
ohne die Controlle über die Aechtheit der
Pocken gehalten zu haben . Um aber
den Arzt in den Stand zu setzen , diese
Controlle gehörig zu führen , sollen auch
die Eltern gehalten seyn , ihre geimpften
Kinder zwischen dem 7ten und 9ten Tag,
nach der Bestimmung des Arztes , zur
Untersuchung zu stellen , wobei , wie sä z.
bestimmt worden , ebenfalls verfahren
werden kann . Wenn die Impfung bei
einem Subjecte fehlschlagen sollte , so
soll es wenigstens zmal wieder geimpft
und dies in der Tabelle bemerkt werden.

Ueber die fehlgeschlagene Impfung soll
einem solchen Zndividuo eine besondere
Bescheinigung ausgestellt werden.

6) Die Kreis - Phystci haben darauf zu
halten , daß die ganze Generation des
verflossenen Jahres und die noch nicht
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vaccinirten Individuen in der Regel
jedesmal -gegen Ende des Septembers
geimpft sey. Sie werden daher die Im¬
pfungen mit Anfang des April in jedem
Jahre mit möglichster Ausdehnung be¬
ginnen und den Sommer hindurch fort¬
setzen.

7) Die Aerzte und Wundärzte des ganzen
Landes haben stets einen Vorrath guten
Impfstoffes zu bewahren und in Bereit¬
schaft zu halten , daher, so viel möglich,
zu jeder Jahreszeit die Impfungen,
wenn auch nur einzeln, fortzuseßen sind.

8) Es ist nicht zu erwarten, daß sich El¬
tern oder Vorgesetzte der Impfung ihrer
Kinder oder Pflegebefohlenen widersetzen
werden.

Die Irrthümer und Borurtheile , wel¬
che sich dieserwegen etwa noch zeigen mög-
ten , werden die Beamten , die Prediger
und die Aerzte leicht beseitigen.

Bei bewiesenem sträflichen Eigensinn
behalt sich die Regierung vor , zur Ver¬
hütung der Einführung und Verbreitung
der Menschenblattern strengere Maßre¬
geln eintreten zu lassen.

9) Das Einimpfen der Menschen- Pocken
ist bei Polizeistrafe verboten. Sollte
über ein Kind oder ein Erwachsener von



den Menschenblattcrn ergriffen werden,
so muffen die Eltern , Vorgesetzten oder
Meister , so wie die Acrzte , solches so¬
fort der Ortsbehvrdc , hei einer Polizei¬
strafe von 5 Rthlr . , anzeigcn.

Das Amt wird alsdann , in Einver-
ständniß mit dem Physt 'cus , die nöthi-
gcn Maßregeln treffen und eine Unter¬
suchung darüber anstellen , aus .'welcher
Ursache der gegenwärtige Blatternkranke
nicht früher mit den Schutzblattern ge¬
impft worden , und darüber zur geeigne¬
ten Verfügung anhero berichten,

o) An allen Fallen läßt das Amt eine
schwarze Tafel an dem Hause , in wel¬
chem der Vlatternkranke lieget , mit der
Aufschrift : „ Hier sind Menschen¬
blattern,"  anheften.

Ucbcrdies wird alle Commum 'catiorr
mit den Bewohnern dieses Hauses auf¬
gehoben und dasselbe Zu dem Ende , auf
Anordnung des Amtes , mit Wache be¬
setzt . Es bleibt noch 4 Wochen nach
überstandener Krankheit einer Quaran¬
täne unterworfen.

Alle desfallige Kosten werden von den
Eltern , Brodherrn rc. getragen , welche
durch Versäumung der Vaccination
Schuld an dem Ausbruch der , Menschen-
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blättern sind . ' Die Brodherrschaften
und Meister werden daher wohl thun,
wenn sie , um sich gegen dergleichen An¬
sprüche bei Zeiten zu sichern , kein Indi¬

viduum in Dienste oder bei sich aufneh-
rncn , welches nicht schon geimpft ist.

Die Sarge der an den Mcnschenblat-
tern Verstorbenen sollen in ihrcn -Fugeir
-erpicht werden , und ist das Ausstellen

und die öffentliche Beerdigung derselben
verboten.

11 ) Die Aemter und Kreis - Physici sollen
am Ende eines jeden Jahres über den

regelmäßigen Fortgang der SchuHblat-
tern - Impfung in ihren resp . Districten
an die Regierung berichten , letztere un¬
ter Einsendung der von ihnen nach dem

beigedruckten Schema zu führenden ge¬
neralen Impfungs - Tabelle , in welche

auch die Impfungen der andern Aerzte
einzutragcn sind.

Bei den Visitationen wirb genau nach¬
gesehen werden , ob die Aemter und Me-
dicinal -Personcn die erlassenen Vorschrif¬
ten gehörig befolgen.

12 ) Die Tape für das Impfen wird in der

allgemeinen Tare für Medicinal - Perso¬
nen mit bestimmt werden.
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